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Beflaggung                                                           
Zum Jahrestag des 20. Juli 1944 – Attentat auf Hitler 
Ein Kreis von Offizieren um Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg versuchte am 20. Juli 1944 mit dem Attentat 
auf Hitler der sinnlosen Gewaltherrschaft des Dritten 
Reichs ein Ende zu setzen. Das Attentat schlug fehl und 
Dutzende aus dem Widerstand wurden von der 
Staatsmacht ermordet.  
 

Amtsblatt Sommerpause 2025                                      
Das Mitteilungsblatt in Hausen am Tann macht in den 
Kalenderwochen 32, 33, 34, 35,36, sowie 37 Sommer-
pause.  
Letzte Veröffentlichung: 31.07.2025  
Nächste Veröffentlichung: 18.09.2025  
Wir bitten um Beachtung und wünschen erholsame 
Sommerferien.  
Bürgermeisteramt 
 
Redaktionsschluss                                                    
Annahmeschluss der Artikel für das Amtsblatt ist 
montags um 10:00 Uhr. 
Später eingehende Artikel können dann nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
Ihre Einsendungen für das Amtsblatt senden Sie bitte an 
amtsblatt@hausen-am-tann.de   

 
 
 
 
 

 

Rathaus geschlossen 
 
Das Rathaus ist am Donnerstag, 24.07.2025 wegen 
einer internen Veranstaltung geschlossen und auch 
telefonisch nicht erreichbar.  
 
Wir bitten um Beachtung. 
 

 

  Öffnungszeiten Bürgermeisteramt                
   Rathaus, Tel. 07436 424, Fax 07436 8849, 
   E-Mail: kontakt@hausen-am-tann.de 
   
   Montag   8.00 – 12.00 Uhr 
   Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr 
   Mittwoch geschlossen 
   Donnerstag 15.00 – 18.30 Uhr 
   Freitag 8.00 – 13.00 Uhr 
    

   Sonstiges                                                
    

    Feuerwehr/Notarzt 112  
   Grundbuchauszüge –  
   Grundbuchamt Sigmaringen 07571 1821-130  
   Sozialstation 07427 7525  
   Hebamme Isabelle Kaltenbacher 
   0162 2309490  
   Hebamme.Isabelle@web.de  
   Bauhof, Herr Riede 0170 3434916  
   Förster Maier 07427 91001  
   Polizeiposten Schömberg 07427 940030  
   Polizeirevier Balingen 07433 2640  
   Abfallberater Landratsamt 07433 921381  
   Telefonseelsorge 0800 1110111 
 

   Öffnungszeiten Dorfladen                      
   Dienstag        6:30 Uhr – 10:00 Uhr  
   Donnerstag    6:30 Uhr – 10:00 Uhr  
   Samstag        7:00 Uhr – 10:00 Uhr  
 
 
Herausgeber: Gemeinde Hausen am Tann  
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle 
sonstigen Verlautbarungen der Gemeinde-
verwaltung Hausen am Tann ist das Bürger-
meisteramt. 

 

mailto:amtsblatt@hausen-am-tann.de
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Hundekot bitte nicht liegen lassen                                 
Liebe Hundebesitzer,      
bitte helfen Sie mit, unseren Ort sauber zu halten und 
beseitigen Sie die Hinterlassenschaften Ihres Hundes, 
auch im Interesse Ihrer Mitmenschen, immer sofort.  
Hierzu wurden in unserer Gemeinde insgesamt 12 
sogenannter Hundetoiletten – Beutelspender und 
Mülleimer – aufgestellt. Der aufgesammelte 
Hundekot kann somit direkt beim Spaziergang 
entsorgt werden. 
Trotz dieser Maßnahme häufen sich derzeit wieder 
Beschwerden über liegengelassenen Hundekot in 
unserer Gemeinde.  
Es ist nicht nur unansehnlich und abstoßend sondern 
auch ein Nährboden für Bakterien und 
Krankheitserreger jeglicher Art und es ist die Pflicht 
des Hundehalters, den Kot aufzusammeln. Außerdem 
ist es auch gegenüber den pflichtbewussten 
Hundehaltern unfair, da auch diese in ein schlechtes 
Licht gerückt werden. 
Danke – für Ihren Beitrag zu einer schönen und 
sauberen Gemeinde. 

Wertstoffzentrum nimmt Rasenschnitt an                   
Im Wertstoffzentrum sind Container für Rasen-
schnitt aufgestellt. Es kann frischer Rasenschnitt in 
den Container geworfen werden, mitgebrachte Säcke 
müssen ausgeleert werden. Moos, Laub, Unkraut und 
Blumen gehören in die Biotonne. 
Das Wertstoffzentrum in Schömberg befindet sich in 
der Zeppelinstraße im Industriegebiet Nord. 
Öffnungszeiten: 
Mittwoch  16:00 – 18:00 Uhr 
Freitag   13:00 – 17:00 Uhr 
Samstag  09:00 – 12:00 Uhr 

 

Verkürzte Öffnungszeiten 

der Gemeindeverwaltung während der Sommerferien 

 vom 31. Juli bis zum 12.September 2025 

 
Montag  09:00 – 11:00 Uhr  
Dienstag  09:00 – 11:00 Uhr  

    Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag  15:00 - 17:00 Uhr  
Freitag  09:00 – 11:00 Uhr 
  

Wir bitten um Beachtung!  
 
Die Gemeindeverwaltung  
 
 

 
E i n l a d u n g 

 
zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am  
  

Mittwoch, 23.07.2025 um 19.00 Uhr 
 

in den Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, 
Mühlstraße 6, 72361 Hausen am Tann 

 
Tagesordnung der öffentlichen Sitzung     
    
  1. Blutspenderehrung 
  2. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse 
  3. Bürgerfragen 
  4. Bau- und Grundstücksangelegenheiten  
  5. Neubeschaffung von Einsatzbekleidung für die  
       Freiwillige Feuerwehr Hausen am Tann 
  6. Neugestaltung der Dorfmitte  
      -Vergabe 
  7. Ergebnis der Klausurtagung des Gemeinderates 
  8. Standesamtswesen 
       -Bestellung einer weiteren Standesbeamtin im  
       Rahmen der gegenseitigen Vertretung 
  9. Bekanntgabe und Verschiedenes        
 
Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung recht herzlich 
eingeladen und willkommen. 
 
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung 
statt. 
 
Hausen am Tann, 16.07.2025 
 
Stefan Weiskopf 
Bürgermeister 
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Hecken und Sträucher entlang öffentlicher 
Straßen zurückschneiden                                                            
Hecken und Sträucher können für Verkehrs-
teilnehmer zu einem Ärgernis werden, wenn sie in 
den Verkehrsraum hineinragen oder die Sicht 
beeinträchtigen und behindern. Dies gilt nicht nur für 
Straßen und Fahrwege, sondern auch für Fuß- und 
Gehwege. Wir möchten daher alle Grundstücks-
eigentümer bitten, die Pflanzungen entlang der 
öffentlichen Wege auf die folgenden Punkte hin zu 
prüfen:  
 
- Die freie Durchfahrtshöhe über der Fahrbahn muss 
   4,50 m betragen;  
 
- die freie Durchgangshöhe am Gehweg muss mind.   
   2,50 m betragen; beide Werte sollten auch bei   
   schweren und regennassen bzw. schneebelasteten  
   Ästen eingehalten werden.  
 
- Bei Geh- und Radwegen ist die Bepflanzung bis an   
  die Hinterkante (meist identisch mit der Grund- 
   stücksgrenze) zurückzuschneiden, so dass der Weg  
   in der ganzen Breite für die Verkehrsteilnehmer  
   nutzbar bleibt. 
 
 - An Kreuzungen muss zumindest gewährleistet  
   sein, dass ein wartepflichtiger Verkehrsteilnehmer  
   bei Anfahrt aus dem Stand ohne nennenswerte  
   Behinderungen bevorrechtigte Fahrzeuge er-   
   kennen kann. In Sichtdreiecken sind die Bepflanz-   
   ungen niederzuhalten (höchstens 80 cm).  
 
- Verkehrszeichen dürfen nicht verdeckt werden und  
   sollten rechtzeitig wahrnehmbar sein. Dies gilt  
   auch für Straßennamensschilder.  
 
- Straßenleuchten sollten ebenfalls von Pflanzen und    
  Sträuchern freigehalten werden. 
 
Die Regelung des Naturschutzgesetzes, welche in der 
Zeit vom 1. März bis 30. September eines jeden 
Jahres das Schneiden von Gehölzen verbietet, greift 
hier nicht. Die Grundstückseigentümer und Besitzer 
sind im Gegenteil zu einem solchen Rückschnitt 
verpflichtet, handelt es sich doch um eine 
Maßnahme, die aus Verkehrssicherheitsgründen 
dringend erforderlich ist und im öffentlichen 
Interesse liegt. Kontrollieren Sie, ob für Ihre 
Anpflanzungen entlang der öffentlichen Straßen und 
Wege die obigen Punkte eingehalten sind. Schneiden 
Sie gegebenenfalls Ihre Hecken, Bäume und 
Sträucher entsprechend zurück. Bei Unfällen könnten 
Sie sonst möglicherweise zur Haftung herangezogen 
werden. 

 
Übungen der Bundeswehr                                          
Im Zeitraum vom 21.07.2025 bis 24.07.2025 wird in 
weiten Teilen des Zollernalbkreises eine Truppen-
übung der Bundeswehr stattfinden. Beteiligt sind 15 
Soldaten und 5 Fahrzeuge. 
Um eine Gefährdung für Übungstruppen als auch 
Unbeteiligten auszuschließen, werden die Bevölker-
ung, insbesondere Jagdberechtigte, Waldarbeiter, 
Spaziergänger, Forstämter, Eigenjagdbesitzer und 
Jagdgenossenschaften, hierauf besonders verwiesen.   

 
 

 

Das Schlichembad bleibt von 
Donnerstag, den 31.08.2025 bis einschließlich  
Sonntag, den 14.09.2025  
geschlossen. 
Ab,Montag, den 15.09.2025 sind 
wir wieder für Sie da! 
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub!!!  
Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal 

 

Ökumenischer Gottesdienst und Hockete 2025 
beim Käpelle an der Gemarkungsgrenze 
Hausen am Tann – Tieringen                                    
Der Verein „Unser Käpelle e.V. Tieringen-Hausen am 
Tann“ hatte am Sonntag zum 15. Ökumenischen 
Gottesdienst an der Gemarkungsgrenze eingeladen. 
Sehr viele Menschen waren der Einladung gefolgt, 
um in Gottes freier Natur gemeinsam zu feiern. 
„Leben aus der Taufe“ war dieses Jahr der Leitspruch, 
passend gewählt zu den zwei Kindertaufen. 
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Eine Abordnung des Musikvereins Hausen a.T., unter 
der Leitung von Michaela Mattes, spielte zu Beginn, 
und Pfarrer Philipp Haas von der evangelischen 
Kirchengemeinde Tieringen begrüßte anschließend 
die Anwesenden. Er freute sich, dass auch sehr viele 
Kinder gekommen waren. Ein besonderer Gruß galt 
den beiden Täuflingen und ihren Angehörigen. Dass 
die Taufe ein grundlegendes Zeichen der Christen ist 
zeigte der Psalm 8, der von allen gesprochen wurde. 
Nach dem Lied „Gemeinsam fangen wir an …“, vor- 
getragen vom Käpelle-Chor, gebildet von Frauen und 
Männern aus beiden Kirchengemeinden mit dem 
Dirigenten Felix Bahn, sprach Pfarrer Shibu Pushpam 
von der katholischen Kirchengemeinde Hausen a.T. 
ein Dankgebet für die Taufe, die uns in die weltweite 
Christenschar aufnimmt.  
 
In der Lesung aus Matthäus 28 steht der Aufruf zur 
Taufe. „Ich bin bei euch alle Zeit.“ Nach dem 
Glaubensbekenntnis erklärte Pfarrer Haas den 
Taufritus. Das Wasser ist für uns lebenswichtig und 
die Taufkerze symbolisiert Jesus als Licht der Welt. 
Zum Taufkleid, bei den Christen ein weiteres Symbol 
der Taufe erzählte Pfarrer Haas die Geschichte von 
Betty, einem sehr ängstlichen und verunsicherten 
Mädchen. Es hatte früh seine Mutter verloren und es 
passierte ihm viele Missgeschicke. Ihre Brüder und 
auch der Vater lachten sie immer nur aus und 
verspotteten sie. Als nach einiger Zeit der Vater 
wieder heiratete war Betty sehr skeptisch wie ihre 
„neue Mutter“ wohl zu ihr sein würde. Zur Hochzeit 
strengte sie sich an, dass ihr Festkleid nicht 
beschmutzt würde. Alles klappte, bis sie die Kirche 
verließen, da fiel sie in den Dreck. Das Kleid war 
verschmutzt, und der Vater schickte sie weg. Aber da 
spürte das Kind wie eine Hand auf ihren Kopf gelegt 
wurde. Es war die Braut, die Betty an die Hand nahm, 
zu Hause das Kleid reinigte, und froh ging das 
Mädchen dann mit ihrer neuen Mutter zum 
Hochzeitsfest.  
Die Güte der Mutter blieb bei Betty immer in 
Erinnerung. Später wurde sie Diakonissin und 
kümmerte sich um benachteiligte Menschen. Sie 
zeigte ihnen, Gott ist bei uns und die Taufe vereint 
uns und lässt uns in dieser Welt bestehen. 
 
Pfarrer Pushpam leitete über zu den Fürbitten für die 
Täuflinge um einen stabilen Glauben und für alle 
einsamen Menschen. 
Nach dem Vaterunser und einem weiteren Chorlied 
dankte Elfi Neher vom Käpelleverein allen 
Mitwirkenden für ihr Engagement und den Gottes-
dienstbesuchern fürs Kommen. Das Opfer wird nach 
Uganda geschickt. Dort hat der frühere Pfarrer Kasozi 
von Hausen a.T. eine Schule für benachteiligte Kinder  

 
gebaut. 
Nach dem gemeinsam gesungenen Lied: „Großer 
Gott wir loben dich …“ waren alle zum Kirchenkaffee 
oder einer Roten Wurst eingeladen die der 
Evangelische Posaunenchor anbot. Viele Gäste 
verweilten noch und nutzten die Gelegenheit zu 
Gesprächen und festigten die seit vielen Jahren 
bestehenden guten Beziehungen zwischen den 
beiden konfessionell verschiedenen Kirchen-
gemeinden. 
Am Abend zuvor hatte der Verein „Unser Käpelle 
e.V.“ Freunde und Gönner vom Käpelle zu einem 
Imbiss und Getränken eingeladen. 

 

 
 
Pfarramt: Egertstr. 8, 72365 Ratshausen 
Telefon: 07427-7325 
E-Mail:  StAfra.Ratshausen@drs.de 
Pfarramtssekretärin: Angelika Eppler 
Sprechzeiten:  
Dienstag bis Donnerstag von 8.00 – 12.00 Uhr 
 
Urlaub Pfarrbüro 
Das Pfarrbüro ist im Juli mittwochs nicht besetzt. 
 
Sonntag, 20.07.2025 – 16. Sonntag im Jahreskreis 
entfällt – wir verweisen auf die Seelsorgeeinheit 
Sonntag, 27.07.2025 – 17. Sonntag im Jahreskreis 
9.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 03.08.2025 – 18. Sonntag im Jahreskreis 
9.00 Uhr Wortgottesfeier (Team) 
Kollekte Silbersonntag 
 
 

 
 

Beerdigungsdienst 
Im Trauerfall wenden Sie sich bitte an den 
Gemeindereferent Wolfgang Schmid, Tel: 
07428/9381965  
Seelsorgerliche Gespräche jederzeit nach Absprache 
unter Tel. 07427 / 2509 

 

Öffnungszeiten Pfarrämter Schömberg und 
Dotternhausen 
pfarramt.schoemberg@drs.de Tel: 07427-2509 
st.martinus.dotternhausen@drs.de Tel: 07427-2193 

Mo 08:00 - 12:00 Schömberg 

Dienstag geschlossen  

mailto:StAfra.Ratshausen@drs.de
tel:074289381965
tel:074272509
mailto:pfarramt.schoemberg@drs.de
mailto:st.martinus.dotternhausen@drs.de
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Mi 08:00 - 12:00 13:00 - 

17:00 

Dotternhausen 

Do 08:00 - 12:00 Schömberg 

Fr 08:00 - 12:00 Schömberg 

Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach 
Anmeldung möglich 
 
Einladung zu den Gottesdiensten in der 
Seelsorgeeinheit 
 

Samstag,19.07. Vorabend zum 16. 
Sonntag im Jahreskreis 

19:00 Uhr Vorabendmesse in Weilen 

19:00 Uhr Wortgottesfeier in 
Dotternhausen 
(Gemeindereferent) 

Sonntag,20.07. 16.Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Wortgottesfeier in Hausen 
(Team) 

09:00 Uhr Hl. Messe in Dormettingen 

09.00 Uhr Wortgottesfeier in 
Schömberg 
(Gemeindereferent) 

09:30 Uhr Wortgottesfeier in 
Dautmergen (Team) 

10:30 Uhr Wortgottesfeier in 
Zimmern 
(Gemeindereferent) 

10:15 Uhr Wortgottesfeier in 
Schörzingen (Diakon) 50 er 
Fest 

10:30 Uhr Hl. Messe in Ratshausen 

10:30 Uhr Hl. Messe auf dem 
Palmbühl Fahrzeugsegnung 

Dienstag,22.07. Dienstag 

19:00 Uhr Abendmesse in 
Dotternhausen 

Mittwoch,23.07.  

18:30 Uhr Eucharistische Anbetung in 
Schömberg 
 

19:00 Uhr Abendmesse in Schömberg 
und Ratshausen 

Freitag,25.07.  

18:30 Uhr Rosenkranzgebet in 
Schömberg 

Samstag,26.07. Vorabend zum 17. 
Sonntag im Jahreskreis 

19:00 Uhr Vorabendmesse in 
Ratshausen 

19:00 Uhr Wortgottesfeier in 
Schörzingen  

Sonntag,27.07. 17. Sonntag im Jahreskreis 

09:00 Uhr Hl. Messe in Hausen und 
Weilen 

09.00 Uhr Wortgottesfeier in 
Zimmern  

10:30 Uhr Hl. Messe in Dautmergen 

10:30 Uhr Wortgottesfeier in 
Dotternhausen mit Diakon 
S. Drobny, Weihung des 
neuen Läutwerks in der ST. 
ANNA-KAPELLE AUF DEM 
FRIEDHOF  

10:30 Uhr Hl. Messe auf dem 
Palmbühl 

 

Palmbühlnachrichten 
Sekretariat: Pfarramt Schömberg Tel. 07427/ 2509  
Aktuelle Informationen: https://wallfahrtsort-
palmbuehl.drs.de  
Wallfahrtsseelsorge: Pastoralreferent Michael Holl, 
Tel. 0174 1057563,  
Mail: mholl@drs.de  
 

 
 
Pfarramt Tieringen, Neue Str. 5, 72469 Meßstetten-
Tieringen, Tel. 07436-426 
E-Mail: pfarramt.tieringen@elkw.de 
Internet: www.kirche-tieringen.de; www.kirche-
oberdigisheim.de 
Pfarrer Philipp Haas  
 
Wir laden herzlich ein! 
Donnerstag, 17. Juli 
16.00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
Freitag, 18. Juli 
17.30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in 
Tieringen  
Sonntag, 20. Juli  
10.00 – 12.30 Uhr Kirche Kunterbunt – Suchet der 
Stadt Bestes – Beginn ist um 10 Uhr in der Kirche, 
mit einer Ankommenszeit. Nach dem gemeinsamen 
Beginn gibt es Stationen zum Mitmachen und 
Kreativ Sein im Gemeindehaus, anschließend folgt 
eine Feierzeit in der Kirche. Zum Abschluss gibt es 
ein gemeinsames Mittagessen im Gemeindehaus.  
11.15 Uhr Gemeinschaftsstunde im 
Gemeinschaftshaus in Oberdigisheim  
19.00 Uhr Abendgottesdienst in der Kirche in 
Oberdigisheim – Kühle Kirche – Kühles Eis -Warme 
Worte mit Pfrin. Simone Haas 
Das Opfer ist für unser Weltmissionsprojekt 
bestimmt 
Montag, 21. Juli 
19.00 Uhr Teenkreis im Gemeinschaftshaus in  

https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de/
https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de/
http://www.kirche-tieringen.de/
http://www.kirche-oberdigisheim.de/
http://www.kirche-oberdigisheim.de/
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Oberdigisheim  
19.30 Uhr Hauskreis bei Fam. Stingel in 
Oberdigisheim 
Dienstag, 22. Juli  
9.30 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindehaus in 
Tieringen 
Mittwoch, 23. Juli 
Ab 11.30 Uhr Tieringer Mittagstisch im 
Gemeindehaus in Tieringen  
17.30 Uhr Mädchenjungschar im Gemeinschaftshaus 
in Oberdigisheim 
19.30 Uhr Jugendkreis im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
Donnerstag, 24. Juli 
16.00 Uhr Minijungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
Freitag, 25. Juli 
17.30 Uhr Bubenjungschar im Gemeinschaftshaus in 
Oberdigisheim 
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in 
Tieringen  
(Abschluss vor der Sommerpause)  
Samstag, 26. Juli 
14.30 Uhr kirchliche Trauung in Oberdigisheim 
Sonntag, 27. Juli  
10.00 Uhr Gottesdienst in Tieringen mit Prädikant 
Karl Prappacher 
10.00 Uhr Kinderkirche im Kirchenanbau in 
Oberdigisheim  
10.00 Uhr Teilnahme der SV-Gemeinschaft 
Oberdigisheim bei der SV Meßstetten 
 
 

  
 

 
 

Einladung zur Yogawanderung am 
Dienstag, 22. Juli 2025  

Am Dienstag, den 22.07.2025, findet eine 
Yogawanderung am frühen Abend statt, zu der alle 
Interessierten herzlich eingeladen sind. 
 
Ablauf: 
Wir starten um 17:30 Uhr an der Ortsmitte in Hausen 
und wandern gemeinsam etwa eine Stunde über den 
Schafberg zum Lochen Gründle. Dort erwartet die 
Teilnehmenden eine rund einstündige Yoga-Einheit 
inmitten der Natur. 
Im Anschluss machen wir uns gemeinsam auf den 
Rückweg nach Hausen. 
 

 
Die Teilnahme ist für alle Erfahrungsstufen geeignet, 
Vorkenntnisse im Yoga sind nicht erforderlich. 
Im Mittelpunkt stehen Achtsamkeit, Bewegung und 
das Erleben der Natur. 
 
Bitte mitbringen: 

• Getränk für die Wanderung 
• Yogamatte (wird zum Lochen Gründle 

transportiert) 

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer! 
 

 
 

 

Online-Vortrag: 
Gut geschützt durch den Sommer -  
Tipps zum sommerlichen Wärmeschutz für Ihr 
Zuhause                                                                                 
 
Di. 22. Juli 2025 I 18 - 19 Uhr I Online-Event I 
kostenlos 
 
Die Sommer werden heißer – und das spüren wir 
auch in unseren Wohnräumen. Hohe Temperaturen 
belasten nicht nur unser Wohlbefinden, sondern 
können auch gesundheitliche Folgen haben. Wie 
lassen sich Häuser und Wohnungen vor Überhitzung 
schützen? Welche baulichen, technischen und 
einfachen Maßnahmen helfen, die Hitze draußen zu 
halten? 
 
Diese und weitere Fragen beantwortet unser 
kostenloser Vortrag zum Thema „Sommerlicher 
Wärmeschutz“. Eingeladen sind alle interessierten 
Bürger:innen, die sich über wirksame Strategien 
informieren möchten, wie sie ihr Zuhause fit für den 
Sommer machen können – ob als Eigentümer:in oder 
Mieter:in. 
 
Eine Anmeldung zum Online-Vortrag ist erforderlich 
und kann über die Website der Energieagentur unter 
www.energieagentur-zollernalb.de oder bequem 
per QR-Code erfolgen. Weitergehende Fragen 
beantwortet die Energieagentur Zollernalb unter Tel.: 
07433/92-1385 
 
 

http://www.energieagentur-zollernalb.de/
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QR-Code scannen 
und anmelden 
 

 
 

Online-Vortrag: 
Stecker-Solargeräte: Sonnenenergie zum Einstecken 
 
Di. 29. Juli 2025 I 18 - 19 Uhr I Online-Event I 
kostenlos 
 
Solarenergie erzeugen geht auch mit Solar-Modulen, 
die an Balkonen, Hauswänden oder Garagendächern 
installiert werden können. Diese kompakten Geräte 
ermöglichen es, eigenen sauberen Strom zu erzeugen 
und gleichzeitig die Energiekosten zu senken. Dank 
der einfachen Installation und Handhabung, sind 
Stecker-Solargeräte eine attraktive Option für 
Eigenheimbesitzer und Mieter gleichermaßen. Es 
bietet zahlreiche Vorteile für Verbraucher, die nach 
einer kosteneffizienten und benutzerfreundlichen 
Möglichkeit suchen, Solarstrom zu nutzen. 
 
Die Energieagentur Zollernalb gibt in diesem Online-
Vortrag einen Einblick wie Stecker-Solargeräte 
installiert und genutzt werden können.  
 
Eine Anmeldung zum Online-Vortrag ist erforderlich 
und kann über die Website der Energieagentur unter 
www.energieagentur-zollernalb.de oder bequem 
per QR-Code erfolgen. Weitergehende Fragen 
beantwortet die Energieagentur Zollernalb unter Tel.: 
07433/92-1385 
 
QR-Code scannen 
und anmelden 
 

 
 

 

 

 
 
Ferienzeit ist Erste-Hilfe-Zeit 
Die Sommerferien sind eine ideale Gelegenheit, 
einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen – für Eltern, 
Großeltern, Jugendliche ab 14 Jahren und 
Führerscheinanwärterinnen und -anwärter. 
Erste Hilfe am Kind kompakt: ca. 4 Stunden, speziell 
für Eltern, Großeltern und Babysitter 
Für Jugendliche ab 14 Jahren: Praxisnah und 
alltagstauglich – auch ein Pluspunkt im Lebenslauf 
Für den Führerschein: Gesetzlich anerkannter 
Grundkurs, Voraussetzung für die Fahrerlaubnis 
Jetzt anmelden – Sommertermine sind online 
verfügbar Kurse in Balingen, Hechingen, Albstadt, 
Geisingen, Straßberg, Winterlingen und Umgebung 
Informationen und Anmeldung: www.drk-
zollernalb.de/kurse.html Telefon: 07433 909990 

 
DRK-Alltagsbegleitung – Verstärkung gesucht! 

Das Team der Alltagsbegleiter/innen im DRK-
Kreisverband Zollernalb e.V. sucht engagierte 
Menschen mit Herz für ältere Menschen! Wir 
unterstützen bei Arzt- und Einkaufsfahrten, bieten 
individuelle Betreuung durch Spaziergänge, Spiele, 
Unterhaltung und Gedächtnistraining sowie kleine 
Botengänge. Unsere Ehrenamtlichen sind versichert, 
erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung 
und arbeiten nach Möglichkeit wohnortnah. Zudem 
bieten wir regelmäßigen Austausch im Team. 
Interessiert? Kontaktieren Sie Frau Elvira Brünle 
unter 07433 9099843 oder elvira.bruenle@drk-
zollernalb.de. Wir freuen uns auf Sie! 
Eltern-Baby-Programm (ElBa)  
In geschützter Atmosphäre der ElBa-Gruppen finden 
Eltern und ihre Babys Zeit und Raum für Austausch, 
Gemeinsamkeit, Entspannung, Spielanregungen und 
Unterstützung für die neue Lebenssituation in der 
Familie. 
Babys 3-6 Monate immer montags 10:15-11:30 Uhr 
in Balingen 
10 Einheiten a 75 Minuten.  
Anmeldung unter 07433 / 90 99 13 oder über die 
Homepage drk-zollernalb.de 
 
 

http://www.energieagentur-zollernalb.de/
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Stellenausschreibung 
 
                         

Gemeinde Dautmergen 
                          Zollernalbkreis  

 

Ausschreibung der Stelle des ehrenamtlichen 
Bürgermeisters (m/w/d) 

 

Die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters 

(m/w/d) der Gemeinde Dautmergen, mit ca. 460 

Einwohnern, gleichzeitig Mitglied des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Oberes Schlichem-

tal, ist infolge des vorzeitigen, krankheitsbedingten 

Ausscheidens des aktuellen Amtsinhabers bald-

möglichst neu zu besetzen.  

 

Die Amtszeit beträgt acht Jahre. Die Höhe der 

Aufwandsentschädigung richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen.  

 

Die Wahl findet am Sonntag, 21.09.2025 statt. Eine 

eventuell notwendig werdende Stichwahl ist auf 

Sonntag, 05.10.2025 festgelegt. 

 

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des 

Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen 

Mitgliedstaates der Europäischen Union 

(Unionsbürger m/w/d), die vor der Zulassung der 

Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland 

wohnen. Die Bewerber (m/w/d) müssen am Wahltag 

das 18. Lebensjahr vollendet haben und müssen die 

Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die 

freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne 

des Grundgesetzes eintreten.  

 

Nicht wählbar sind die in § 46 Abs. 2 und in § 28 Abs. 

2 i.V.m. § 14 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) ausgeschlossenen Personen.  

 

Bewerbungen können seit Donnerstag,17.07.2025 

und bis spätestens Freitag, 29.08.2025 18:00 Uhr 

schriftlich bei dem Vorsitzenden des Gemeindewahl-

ausschusses, Gemeindeverwaltung Dautmergen, 

Grabenstraße 1, 72356 Dautmergen, in einem  

 

 

verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift 

„Bürgermeisterwahl“ eingereicht werden. 

 

Der Bewerbung sind folgende Unterlagen beizufügen 

oder spätestens bis zum Ende der Einreichungsfrist 

(siehe oben) nachzureichen:  

• 10 Unterstützungsunterschriften von im 

Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigten 

Personen einzeln auf amtlichen Formblättern 

(Formblätter werden auf Anforderung des 

Bewerbers (m/w/d) unter Angabe des Namens 

und der Hauptwohnung von der Gemeinde-

verwaltung, Grabenstraße 1, 72356 Dautmergen 

kostenfrei ausgegeben). 

• eine für die Wahl von der Wohngemeinde der 

Hauptwohnung des Bewerbers (m/w/d) 

ausgestellte Wählbarkeitsbescheinigung auf 

amtlichem Vordruck  

• eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers 

(m/w/d), dass kein Ausschluss von der 

Wählbarkeit nach § 46 Abs. 2 GemO vorliegt auf 

amtlichem Vordruck  

 

Unionsbürger (m/w/d) müssen außerdem zu ihrer 

Bewerbung eine weitere eidesstattliche Versicherung 

auf amtlichem Vordruck abgeben, dass sie die 

Staatsangehörigkeit ihres Herkunftsmitgliedstaates 

besitzen und in diesem Mitgliedstaat ihre 

Wählbarkeit nicht verloren haben. In Zweifelsfällen 

kann auch eine Bescheinigung der zuständigen 

Verwaltungsbehörde des Herkunftsmitgliedstaates 

über die Wählbarkeit verlangt werden. Ferner kann 

von Unionsbürgern (m/w/d) verlangt werden, dass 

sie einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass 

vorlegen und ihre letzte Adresse in ihrem 

Herkunftsmitgliedstaat angeben.  

Die Bewerbung umfasst im Falle einer notwendig 

werdenden Stichwahl auch die Teilnahme an der 

Stichwahl. Eine Rücknahme der Bewerbung nach der 

ersten Wahl ist nicht möglich (§ 10a Abs. 1 des 

Kommunalwahlgesetzes).  

 
Zeit und Ort einer persönlichen Vorstellung in einer 
öffentlichen Versammlung werden den Bewerbern 
(m/w/d) rechtzeitig mitgeteilt. 
 


